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Reglement betr. Sie scftriMicden ?rtiîaukgsben N«5 Scftivelü. M»ltâs5»nltât5vîreln».

Art. t. Der schweizerische Militärsaniläts-
verein stellt jährlich schriftliche Prcisaufgaben auf.
Das Zentralkomitee bezeichnet eine Kommission,
welche die zu stellenden Ausgaben bestimmt.

Diese Kommission bildet das Kampfgericht.

Art. 2. Am Wettbeiverb können sich nnr
Mitglieder des Schweizerischen MilitnrsanitätS-
Vereins beteiligen.

Art. 3. Die PreiSansgaben für das folgende

Jahr werden jeweilen an der Delegiertcuver-
sammlung bekannt gegeben.

Art. 4. Im weitern erfolgt die Bekannt-

machung :

a> durch Cireulare an die Vorstände der ein-

zelnen Sektionen, welche dieselben ohne

Verzug sämtlichen Mitgliedern zuzustellen

haben
l>! durch Inserate in den Organen des schweiz.

Roten Kreuzes sdeutjch und französisch!.

Art. g. Die Preisarbeiten sind spätestens

bis zum k. März dem Zentralkomitee zu Handen
des Kampfgerichtes zuzustellen.

Art. lt. Spätere Einsendungen können nicht

berücksichtigt werden.

Art. 7. Die Arbeiten sind an Stelle der

Unterschrift mit einem Motto zu versehen. Es
ist ein geschlossenes Couvert beizulegen, das das

gleiche Motto trägt und in dem Name, Vorname,

Grad, Einteilung, sowie die Sektion, welcher der

Versasser angehört, enthalten ist.

Art. 8. Die Arbeiten müssen in gut lcscr-

lichcr Schrift geschrieben sein. Es darf nur die

eine Seite des Papiers beschrieben und überdies

mnsi wenigstens ein Dritteil der Blattbreite als

Rand frei gelassen werden.

Art. l>. Die eingegangenen Arbeiten wer-
den vom Zentralkomitee dem Kampfgericht zur
Prüfung zugestellt. Das letztere versammelt sich

jeweilen in der zweiten Hälfte deS Monats
April zur Beurteilung und Klassifizierung der

Arbeiten.

Art. IN. Für die besten Arbeiten werden

Diplome ausgestellt.

Art. k k. Die Prämierlen Arbeiten bleiben

Eigentum des Schweizerischen Militärsnnitäts-
Vereins, der das Recht hat, dieselben ill den

Organen des schweizerischen Roten Kreuzes zu

publizieren.

Wir hoffen, dos; die beiden Aufgaben zahlreiche Bearbeiter finden werden lind

wünschen allen, die ihre Kraft und Zeit in den Dienst der guten Sache stelle»,

guten Erfolg und entbieten ihnen vaterländischen Gruß.

Lausanne, den 18. Juni 1901.

Für den Zentralvorstand,

Der Präsident: Der Sekretär:

ll. Dclacranlaî. Cuaènr Ärnaud.

Vie Velegiertenversammlung des schweizerischen Zamaritertmndes

vom 29. Juni in M urteil ivies wohl die stärkste Beteiligung aller bisherigen

Versammlungen auf. 89 Sektionen waren mit 112 Stimmen vertreten. Nach Ge-

nehmigung und Berdanknng des Jahresberichtes und der Jahresrechnung gelangte

das Verhältnis zwischen Samariterbnnd und Zentralverei» vom Noten Kreuz zur

Besprechung. Eine lebhaste Diskussion führte zum Ergebnis, es sei vorerst zur

bessern Orientierung über die Angelegenheit ein Referat des Herrn Hr. W. Sahli
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anzuhören. ilcachdem diesem Begehren Folge geleistet Ivor, nahm die Bcrsammlung
mit ^ gegen ltt Stimmen folgende Ordnnngsmotion des Samariter-
Vereins A a ran an:

I. 7er Sanmeitecveeein Aoeau liat mit Bedauern davan Kenntnis genommen, das; zwischen

der 7irektian des schweizerischen Roten Kreuzes und dem Zentralvorstande des schweizerischen

Samnnterbundes 7ifferenzen entstanden sind.

II. Er bedauert, daß der Zcntralvorstand des schweizerischen SamariterbnndcS die Offerte
der Direktion des Roten Kreuzes betreffend Zusammenkunft des Zamnriterbnndesvvrstandes mit
einem Ansschns; der Rot-Krenz-Tirektion nicht bedingungslos angenommen hat, indem er die feste

Ueberzeugung hat, daß dadurch etwas geschaffen worden wäre, was zum Nutzen und Frommen
beider genannter Organisationen beigetragen hätte.

III. 7er Snmariterverein Narau stellt deshalb die O rdn n n g sm o ti v n : Traktandnm -I

der Nerbandlnngsgegenstände der 7elcgiertenversnnnnlnng von Mnrten sei zu streichen und der

Zentralvorstnnd des schweizerischen Zamnriterbnndes zu beauftragen, ans die von der Direktion
des Roten Kreuzes geplante Zusammenkunft zurückzukommen und der Dclcgierteiwersammlung des

schweizerischen SamariterbnndcS erst dann, gestützt ans die gepflogenen Unterhandlungen, Bericht
und Antrag zu stellen und einen diesbezüglichen Beschlnh zu veranlassen.

Wir begrüßen diesen Beschluß lebhaft, da er die auf schiefe Ebene geratene

Angelegenheit wieder auf den Boden rnhiger und sachlicher Verhandlungen stellt
und dem Samariterbundesvorstand den Weg weist, auf dem der so notwendige

Zusammenschluß des Samaritcrwesens mit dem Roten Kreuz, der von der großen

Mehrheit der Samaritervereine gewünscht wird, anzustreben ist.

Nach den Verhandlungen fand im Gasthof zum Kreuz ein belebtes Bankett von
IK0 Gedecken statt, das durch Tischreden der Herren Pfarrer Blumenstein fMnrten),
Zentralpräsidcnt Otzmis Eramer, Oberfeldarzt I>r. Mürset und Staatsrat tztzmis Weck

von Freiburg gewürzt wurde. Eine kurze, aber genußreiche Fahrt ans dem See

bildete den Abschluß der Versammlung, die vom Samariterverein Mnrten in vor

züglicher Weise arrangiert und von den Behörden der Stadt uAd des Kantons in

gastfreundlichster Weise unterstützt worden war.

Die neue Ausgabe des Lehrbuches für die Sanitätsmannlchast

ist erschienen. Sie kann durch die Vereinsvorstcinde nicht durch einzelne Per-
svnen - beim Sekretariat des schweizerischen Zentralvereins vom Roten Kreuz

zum reduzierten Preis von öl) Ets. Per Stück bezogen werden. Die Zu-
sendnng an die Vereine erfolgt portofrei gegen Nachnahme des Betrages.

Das Sekretariat des schweiz. Roten Kreuzes:

I>. W. Sichli. Bern.
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